
40
.00

20
.00

25
.00

30.
00

25.00

6.19
6.09

5.95
5.78

5.65
5.68

5.60

5.435.415.405.485.505.56

5.705.63

5.785.89

5.955.925.96
5.975.99

5.915.90
5.855.87

9.008.98

9.02
9.01

8.98
8.968.918.93

9.07

9.01
8.97

8.95

8.84
8.798.80

8.848.878.878.84

8.798.728.73

8.798.808.818.79

8.76

8.688.67
8.73

8.718.73
8.708.68

8.628.63

8.708.718.718.71

8.638.648.638.62
8.598.61

8.578.558.488.50

8.54

8.46

8.418.398.448.55

8.07
8.008.00

8.05
7.87

7.897.88
7.947.95

7.817.82
7.70

7.597.57
7.447.477.397.41

7.47

7.177.127.13
7.20

6.92
6.876.866.926.92

6.736.70

6.756.72

6.52

6.43
6.256.27

6.35

6.02

4.924.92
4.754.714.664.68

4.75

4.64

4.334.31

3.963.97
4.05

3.773.78
3.85

3.413.43
3.50

3.35
3.223.173.15

3.06

2.842.822.792.77

2.702.702.702.70

2.852.832.93
2.91
3.023.00

2.782.77

2.472.482.57

2.672.66

2.522.52

2.402.372.302.312.41

2.28
2.22

2.172.122.12
2.172.16
2.212.21

2.15

1.951.81
1.77

1.851.801.781.84

1.731.671.681.74

1.66
1.611.581.59
1.511.50

1.56
1.59

1.531.54

1.601.591.65
1.691.641.64

1.411.39
1.42

1.501.501.57

1.551.55

9.37

9.269.249.29

9.129.14
9.079.09

9.19

9.059.07

0.57
0.52

0.39
0.55

0.58

3.81

1.60

1.76

0.99

0.59
0.59

0.28

Ok0.73
Ok0.59

0.26 Ok0.86

1.04

0.960.84

0.99

0.95

1.16

3.49
3.40

4.56

1.42

1.14

1.11

1.061.15

1.21

1.09

0.98
0.99

1.04
1.09

0.920.93
0.90

0.84

0.77

0.94

0.93
0.90

0.86
0.88

0.86

0.92
0.71

0.57

0.72

0.90

0.59

0.72

0.97
0.98 1.17

1.17

1.17

7.24

7.14

7.12

7.16

7.15

7.24

7.47

7.10

1.02

vo
m

 G
olfp

latz

5.63

5.89

0.66

0.67

0.79
0.88

4.22

4.10
4.11

4.24

0.88

0.60

0.66

0.391.04

2.08

1.39

0.97

1.04
0.98

1.07

0.76

0.83

0.74

0.93

0.77

0.92

0.94
0.98

0.95

0.67

0.81

0.81

0.96

7.05

6.95

4.69

4.54

3.87
5.15

2.40

3.82

0.84

0.65

0.12
0.51

1.21

0.18

0.84

0.75

0.44

-1.13

-0.90

0.69

0.68

1.00

1.07

2.48

1.22

0.99

0.55
0.81

2.23

4.53
4.45

4.81
3.86

1.83

-0.18

0.70
0.69

0.74

0.55

0.49

0.79

0.29

0.29 0.03

-0.85

-0.97

-0.47

0.22 0.24

0.21

0.23

0.29

0.30

0.32

0.74

0.85

1.02

0.50

0.60

0.49

0.48

0.63

Ok0.52

0.62

1.35

1.35

2.06

1.46

2.38

2.25

0.95

1.09

2.01
1.92

4.37

1.19

1.99

1.83

4.56

2.39

1.49
1.16

0.82

1.18
0.93

0.91
0.92

1.11

0.82

0.60

0.27

0.84

0.93

-1.11

-1.02

-0.95

-1.33

-0.87

-0.95

-0.78

-1.09

-0.89
-0.48

-1.07

-1.00

-1.10

0.71
0.67

0.37

6.636.96

5.66
6.49

6.36

6.18

5.62

4.71 4.71

1.01

1.01
0.97

0.89

1.01
Klgr

Klgr
Klgr

Pumpanlage
f. Klärgrube

Klgr

Klgr

Klgr

Klgr

Klgr

Klgr

Klgr

Tor

Tor
Birkenhain

Tor

Flieder u:0.75
Flieder u:0.25

Flieder u:0.85

Apfel u:1.05

Weide u:1.80

Weide u:1.80

Weide u:1.80

Apfel u:0.93

Pflaume u:1.02

Apfel u:0.90

Weide u:7.00Weide u:2.25

Pflaume u:0.81

Pflaume u:0.60
Pflaume u:0.66

Apfel u:1.35

Lebensbaum u:0.25

Fichte u:1.50

Birke u:0.45

Birke u:0.90

Weide u:4.00
Weide u:6.00

Weide u:0.78

Rotdorn u:0.75

Apfel u:0.75

Pflaume u:0.84

Weide 8xu:0.50

Birke u:1.35

Fichte u:0.45
Fichte u:0.60

Birke u:1.20

Weide u:3.50

Birne u:1.20

Birne u:1.05

Fichte u:0.96

Fichte u:0.66

Pflaume u:1.05

Tor

Gastank
Kiefer u:0.75

TorOk5.73

Ok1.84

Ok0.88

Ok6.40

Ok5.09

Ok6.25

Ok1.09

Ok0.89

Pumpwerk
OkD3.35

32

18

16

20

19A

26

29

24

25

23

21

31

22

30

28

P
E

-H
D

 50x4,6 12,0 m

27

15

17

19

PE
-H

D 5
0x

4,
6 

5,
4 

m

PE-HD 50x4,6 3,5 m

PE-H
D 5

0x
4,

6 
4,

0 
m

PE-H
D 50x4

,6 3,0 mPE
-H

D
 5

0x
4,

6 
3,

0 
m

PE
-H

D
 5

0x
4,

6 
3,

0 
m

PE
-H

D
50

x4
,6

 4
,2

 m

Zi
el

 B
3/

Zi
el

 B
2

PE-HD 50x4,6-3,5 m

PE-HD 50x4,6 6,5 m

PE-HD 50x4,6 4,0 m

PE-HD 50x4,6 6,5 m

PE-H
D 50x4,6 3,0 m

PE-HD 50x4,6 3,0 m

P
E

-H
D

 50x4,6 2,0 m

P
E

-H
D

 50x4,6 2,0 m

P
E

-H
D

 50x4,6 7,0 m

P
E

-H
D

 5
0x

4,
6 

7,
0 

m

PE-HD 50x4,6 3,0 m

S
tart B

1/

S
tart B

2

Bohrung 2

Ziel B16

S
ta

rt
 B

1
6

Bohrung 16

PE HD 110x10 196,2 m

KP4

PE HD 63x5,8 213,9 m

KP5

PE-H
D 5

0x
4,

6 
3,

0 
m

5.41

8.33

7.88
R3

Ok7.92
So6.14

3.93

R5
Ok2.86
So1.35

2.66

2.21

R6(Sandfang)
Ok1.73

RSE1 0.39
RSE2 0.41
So-0.25

1.48

R4
Ok6.14
So4.12

RS0.11

RS4.3
2,P

VC,DN20
0

PVC,DN250,37.5‰
,-54.30-

P
V

C
,D

N
250,35.2‰

,- 45.65 -

P
V

C
,D

N
250,39.6‰

,-69.77-

- 13.48 -

FerienPE-HD 50x4,6us

BootsP
E-H

D 50x4
,6us

BootsPE-H
D

 50x4,6us

KSR 50x4,6

SK A-2YS(L)2Y6x2x0,8

262

282

AP41

AP42

AP45

AP47

AP50

PP180

PP181

PP182

PP188

Ferien-

Schp

Ferien-
wohnung Ferien-

wohnungTer

wohnung
Schp

wohnung
Ferien-

Erdkeller
Ter

Ter

St

Bungalow

Bootshaus

Wintergarten

Sauna
BungalowTer

Ter

Ga

Ferienwohnung

Ter

Ter

Cp

TerFerien-
wohnung

Schp

1
8

Bungalow

Ga

St

W
e
g

SD

RE

A

A

A

Steg

Steg

Steg

Steg

RE

RE

RE

RE

Steg

B B

BB

PB

Zur Fischerwurt

Steg

RG RE

RE

1

22

2
3

2
5

2
4

1
7
a

21

20

11

10

Steg Steg

Steg

Steg

A

KP

A

RE

RE

11 7

8

9

A

RE

RE

RG

RG

Am Balmer See

Gehweg

RG

RG
RE

RE

19

18

17

RE

A

Schotter

SB
19

W
eg

19 b

vom
 G

olfplatz

SB

W
eg

21

St

St

15

1.441.381.37
1.29

1.05

1.221.231.29
1.28

1.231.191.18
1.111.24

1.251.191.19

1.991.99
2.052.05

1.82

1.69
1.761.771.83

1.781.731.72
1.66

1.62

1.60

1.52

1.60
1.621.64

1.60

1.67
1.691.711.74

1.87

1.721.721.681.68

1.671.691.691.661.611.61

1.54

1.55

1.59

1.45

1.35

1.48

1.52
1.50

1.571.581.62

1.561.59

1.561.511.471.46
1.381.451.40

1.40

1.35

1.35
1.351.41

1.39
1.481.49

1.531.56

1.561.511.52

1.41

1.34

1.431.441.49
1.40

1.34
1.461.411.40

1.32

1.30

1.391.401.45

1.101.23
1.241.291.25

1.32
1.31

1.271.26
1.18

1.511.461.44
1.341.261.241.33

1.671.74

1.69

1.67

1.60

1.52

1.45

1.38

1.01

1.05

1.05

1.15

1.10

1.14
1.02

1.09

1.54

1.55

1.59

0.85
0.93

1.21

0.84

1.211.11

1.15

1.29

1.31

1.20
1.19

1.39

0.71

0.94

1.00

0.81 0.70
0.29

1.27
1.24

1.18

0.89

1.050.93

0.99

1.12

1.38

1.56

1.64

-0.94

-0.53

1.33

1.11

1.15

0.65

0.43

0.64

0.78

1.23

Klgr Klgr

Tor
Tor

Tor

Weide u:2.10

3x Birke u:1.00

Weide u:3.00

Kirsche 4xu:0.54
Ahorn u:0.75

Birke u:1.32

Erle 2xu:0.90
Birke u:1.08

Birke u:0.69

Eiche u:0.51

Eiche 2xu:0.57

Weide 3xu:2.10

Birke u:0.90

Birke
3xu:0.30

Birke u:0.72Birke u:0.54Birke u:0.54
Birke u:0.51

Birke u:0.61
Robinie u:1.02
Robinie u:0.72

Birke u:0.90

Birke u:0.66

Birke u:0.69

Birke u:1.14
Birke u:0.69Birke u:0.57

Birke u:0.54

Birke 2xu:1.02

Birke u:0.84
Birke u:0.60
Birke u:0.51
Birke u:0.66

Birke u:0.54

Birke 2xu:0.66
Birke u:0.36

Birke 2xu:0.39
Birke u:0.75Birke u:0.57

Birke u:0.48
Birke u:0.48

Birke u:0.75
Birke 3xu:0.51

Birke u:0.48

Birke 2xu:0.45

Weide 5xu:0.60

Weide 3xu:0.90

Weide 2xu:1.20

Weide u:2.40

Pflaume u:0.54
Pflaume u:0.60

Pflaume u:0.36
Pflaume u:0.45

Pflaume u:0.45
Pflaume u:0.45

Apfel u:1.20

Weide u:2.00

Pflaume u:0.90

Pflaume u:0.75

Pflaume u:0.90

Pflaume u:0.90
Pflaume u:0.85

Pflaume u:0.99

Flieder u:0.90

Ok1.62
Ok1.41

33

35A

36

35 35B

34

PE HD 90x8,2 170,2 m

P
E

-H
D

 5
0x

4,
61

0,
0 

m

P
E

-H
D

 9
0x

8,
2 

13
,0

 m

PE-H
D 5

0x
4,

6 
8,

6 
m

PE
-H

D
 9

0x
8,

2 
4,

5 
m

PE-H
D 5

0x
4,

6 
3,

5 
m

PE-H
D 50

x4
,6 

3,5
 m

Zi
el

 B
1/

S
ta

rt 
B
12

Bohrung 1

Bohrung 12

KP3

PE HD 110x10 201,2 m

1.10

RS0.28

Ok1.59

KSR 50x4,6

SK A-2YS(L)2Y6x2x0,8

KSR
 50x4,6

SK A-2YS(L)2Y6x2x0,8

230

PP183

Wintergarten

Bungalow

Schp
Ga

St

Schorn-
stein

Ter

Ga

Ga

"Alte Schule"
Restaurant

Totenhalle

WC

Bootshaus

Ter

A

unbef

unbef

KP

SD

PB

PB

W
e
g

RE

A

RE

Rinne
Kies

A

Kies

St

15

Steg

Kies

W
e
g

RE

A

RE

16
a

16

1.00

12

14

16

St
eg

1

1

2 1

1

158

9
2

7

8

7

287

10

9
10

9
9

9
8

166
9

165
9

166

166
10

164
10

164
9

167
1

11
2

11
2

168

9

170

9
6

225

226
3

2

3

283

4

224

284

285

281

280

224

3

286

5

228

229
227

279

225
2

226
6

226
5

233
2

226
4

9
5

6
1

6
3

9
3

9
4

288
Die Grenzen wurden aus Daten der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK)
des Katasteramtes erzeugt.
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2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der  baulichen Nutzung
(§ 1 bis 11 BauNVO)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

(§ 9 Abs. 1 BauGB)

3. Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr.11 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
    zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
5. Grünflächen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

(§ 9 Abs.1 Nr. 20 in Verbindung mit § 9 Abs.1 Nr. 25 b BauGB)
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

7. Sonstige Planzeichen

Erhaltung von Bäumen

Baugrenze

GR max. bebaubare Fläche je Grundstück

max. zulässige Höhe der Bebauung

max. zulässige Höhe der Bebauung
bezogen auf NN

Sondergebiet, das der privaten Erholung 
in Verbindung mit dem Wassersport dient 

BOOT Sondergebiet § 11

z.B. H 4,50 m

z.B. H 5,85 mNN

Schilf/ Röhricht

Röhricht

Zweckbestimmung:

Fußgängerbereich

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

7. Sonstige Planzeichen

Flurstücksgrenzen

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne 
des Naturschutzrechts (§9 Abs. 6 BauGB)

SPA-Gebiet DE 2050-402 "Süd-Usedom

Landschaftsschutzgebiet
"Insel Usedom mit Festlandgürtel"

z. B.   429 

8. Nachrichtliche Übernahmen

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1  Nr. 21 BauGB)

Begünstigte: Eigentümer der Grundstücke Baufeld 4 und 15

Begünstigte: Ver- und Entsorgungsunternehmen

.........

Baufeldernummern

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 
2.Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche 
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere
bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich
sind. Hier: überschwemmungsgefährdetes Gebiet
(9 Abs. 5 Nr. 1 und Abs. 6 BauGB) 

Umgrenzung von Flächen mit fachgerechter Bergung und 
Dokumentation der gekennzeichneten  Bodendenkmalen
vor Beginn von Erdarbeiten  (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der Flächen des überflutungsgefährdeten Bereiches
(Wasserstand 2,10m NHN)
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NN

= Sondergebiet Bootshäuser
= max. zulässige bebaubare
   Fläche je Grundstück
= max. zulässige Gebäudehöhe
= max. zulässige Gebäudehöhe
   in Bezug auf NN in m
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  4 
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Plangrundlagen:

Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 
„Am Balmer See“ der Gemeinde Benz, Ortsteil Balm   

SATZUNG ÜBER DIE 2. ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES NR. 12 "AM BALMER SEE"
DER GEMEINDE BENZ, OT BALM

Juli 2023

 
Präambel 
 
 
Aufgrund des § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr.6) geändert worden ist sowie nach § 86 Landesbau-
ordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Okto-
ber 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-
V S. 1033), wird nach Beschlussfassung Gemeindevertretung Benz vom ………………… … die folgen-
de Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Am Balmer See“ der Gemeinde Benz, 
Ortsteil Balm, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen. 
 
 
Benz, ……………………… 
      Der Bürgermeister  Siegel 
 

 
  Einzelbäume  

 Einzelbäume im Sinne dieses Erlasses sind Bäume mit einem Stammumfang ab 50 Zentime-
tern, gemessen in einer Höhe von 130 Zentimetern über dem Erdboden. Bei mehrstämmigen 
Bäumen müssen mindestens zwei Stämme (nicht Äste, wie zum Beispiel Grobäste) zusammen 
einen Stammumfang von 50 Zentimetern über dem Erdboden, aufweisen. Wenn der Kronenan-
satz unter einer Höhe von 130 Zentimetern über dem Erdboden liegt, ist der Stammumfang 
beider Stämme unter dem Kronenansatz maßgeblich.  

 
 Baumgruppen  

 Eine Baumgruppe besteht aus mindestens drei Bäumen, die in einem räumlichen Zusammen-
hang stehen und eine optische Einheit bilden. Die einzelnen Bäume der Baumgruppe müssen 
jeweils für sich genommen einen Stammumfang von 50 Zentimetern, gemessen in einer Höhe 
von 130 Zentimetern über dem Erdboden, haben.  

 
 Gehölze, die dem gesetzlichen Gehölzschutz nach § 11 Abs. 3 BNatSchG unterliegen, sind bei 

vorgesehener Beseitigung bei der dafür zuständigen Behörde, dem Landkreis Vorpommern-
Greifswald als untere Naturschutzbehörde, schriftlich zu beantragen.  

 
15 Belange des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fische-

rei M-V  
 
 Seitens des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei M-V wird auf 

die folgenden einzuhaltenden Bedingungen für das Plangebiet hingewiesen:  
 

 Nördlich des Plangebietes befindet sich in unmittelbarer Nähe das Laichschongebiet „Balmer 
See“ (§ 12 Küstenfischereiverordnung M-V). Das Planungsgebiet grenzt damit an ein fischerei-
lich sensibles Gebiet. Eine Beeinträchtigung des Laichschongebietes ist auszuschließen.  

 
 Arbeiten im Bereich des Röhrichts und im Gewässer sind nicht in der Hauptfortpflanzungszeit 

der Fische auszuführen (1. April bis 31. Mai).  
 
 Für das Vorhaben sind gewässerverträgliche Materialien zu verwenden und Schadstoffeinträge 

(z. B. Öl) zu vermeiden.  
 
 Es ist sicherzustellen, dass keine Schad- und Nährstoffe in das Gewässer eingetragen werden.  

 
 Die Abwasserentsorgung hat über Anschluss an das öffentliche Netz zu erfolgen.  

 
 In der Nutzerordnung und auf den Hinweistafeln für Nutzer der Kanuverleihstation ist auf das 
Laichschongebiet, die Schonung des Röhrichtgürtels und die Beachtung von Fanggeräten der 
Berufsfischerei hinzuweisen.  

 
Weiterhin sind die folgenden Hinweise zu beachten:  
 
 Spätestens 14 Tage vor Beginn von Arbeiten im Uferbereich/im Gewässer ist die zuständige 
Außenstelle des LALLF zu informieren. Nach Beendigung der Arbeiten ist die Außenstelle 
ebenfalls zu informieren.  

 
 - Fischereiaufsichtsstation Usedom, Bereich Ueckermünde 
   17373 Ueckermünde, Altes Bollwerk 1, Tel. 039771 22700  
 
 Fanggeräte der Berufsfischerei sind zu beachten und Beeinträchtigungen und Beschädigungen 
zu vermeiden. Bei Beschädigungen von Fanggeräten ist Schadensersatz an den betreffenden 
Fischer zu leisten.  

 
 Falls durch die Vorhaben das Fischereirecht des Landes Mecklenburg-Vorpommern (§ 4 Abs. 2 
Landesfischereigesetz M-V vom 13.04.2005, GVOBl. M-V S. 153) beeinträchtigt wird oder eine 
Beeinträchtigung der Fischbestände oder deren Reproduktionsbedingungen festgestellt wird, 
erfolgt vorsorglich der Hinweis auf Schadensersatz an den Fischereiberechtigten gemäß § 19 
Abs. 3 FischG M-V in Verbindung mit § 823 BGB.  

  
16 Hinweise zur Sicherung der öffentlich-rechtlichen Erschließung der Flurstücke 9/2 

bis 9/10, Flur 2, Gemarkung Balm  
 
 Die Grundstückseigentümer der Flurstücke 9/2 bis 9/10, Flur 2, Gemarkung Balm haben die öf-

fentlich -rechtliche Erschließung der hinterliegenden Flurstücke 9/2 bis 9/10, Flur 2, Gemarkung 
Balm in eigener Verantwortung durch Baulasteintrag beim Landkreis Vorpommern-Greifswald zu 
sichern.  

 
17 Belange des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern  
 
 Das Vorhaben berührt Bodendenkmale (vgl. der Stellungnahme vom 25.06.2013 beiliegenden 

Karte). Für das Vorhaben ist deshalb eine Genehmigung nach § 7 DSchG M-V erforderlich.  
 
 Erfordern die geplanten Maßnahmen eine Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde 

gemäß § 7 (1) DSchG M-V, so kann diese nur befürwortet werden, wenn die aufgeführten Ne-
benbestimmungen gemäß § 7 (5) DSchG M-V in die Genehmigung aufgenommen werden.  

 
 Erfordern die vorgesehenen Maßnahmen eine Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis, Bewil-

ligung oder Zulassung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen als dem DSchG M-V, so kann 
das gemäß § 7 (6) DSchG M-V erforderliche Einvernehmen dazu nur hergestellt werden, wenn 
die aufgeführten Nebenbestimmungen gemäß § 7 (5) DSchG M-V entsprechend aufgenommen 
werden.  

 
 Nebenbestimmungen:  
 

 Im Gebiet des Vorhabens sind Bodendenkmale bekannt, die nach der der Stellungnahme des 
Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege M-V vom 25.06.2013 beiliegenden Karte in die Plan-
zeichnung nachrichtlich übernommen werden. Die Genehmigung ist an die Einhaltung folgender 
Bedingungen gebunden:  

 

 Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation der mit 
der Farbe Blau gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten für diese 
Maßnahmen trägt der Verursacher des Eingriffs [§ 6 (5) DSchG M-V]. Über die in Aussicht ge-
nommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Lande-
samt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.  

 
Hinweis:  

 Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen ist bei der zuständigen unte-
ren Denkmalschutzbehörde bzw. beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 
19055 Schwerin zu erhalten.  

 
18 Belange der E.DIS Netz GmbH 
 
 Eine ausreichende Versorgung mit Elektroenergie kann durch die Erweiterung des vorhandenen 
 Anlagenbestandes abgesichert werden. Zu gegebenem Zeitpunkt ist dazu der erforderliche Leis-
 tungsbedarf anzumelden. Danach können die technische Lösung festgelegt und ein entspre-
 chendes Kostenangebot für die Anschlüsse oder eine Erschließung ausgereicht werden. 
 
 Eine Überbauung von elektrischen Anlagen ist nicht zulässig und kann nicht genehmigt werden. 
 Vorab muss eine Kabeleinweisung angemeldet werden, um die exakte Lage der Versorgungsan-
 lagen zu ermitteln. Sollten Bestandsanlagen für das Projekt störend wirken, ist schriftlich ein An-
 trag auf Baufeldfreimachung zu stellen. 
 
 

 
Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplan es Nr. 12  
„Am Balmer See“ der Gemeinde Benz, Ortsteil Balm    
 
 
Verfahrensvermerke  
 
 
  1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung Benz vom 

………………. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im 
amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Usedom im „Usedomer Amtsblatt“ vom .................. erfolgt.  

 
 
 Benz, ............................. 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 Abs. 1 Landespla-

nungsgesetz (LPlG) M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.05.1998, zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 323) mit Schreiben vom 
……………………. beteiligt worden.  

 
 

Benz, .......................... 
 

      Der Bürgermeister    Siegel 
 
 
 
  3. Die Gemeindevertretung Benz hat in ihrer Sitzung am …………………….. den Entwurf der Satzung 

zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 mit Begründung gebilligt und zur Auslegung be-
stimmt.  

 
 
 Benz, ............................. 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
  4. Der Entwurf der Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12, bestehend aus der Plan-

zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der Begründung, lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom ................. bis zum ................ während folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht öf-
fentlich aus.  

 
  Montag    8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr  

Dienstag    8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Mittwoch    8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

  Donnerstag   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
  Freitag    8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
 

Der Entwurf der Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der Begründung und den nach Einschätzung der 
Gemeinde Benz wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind auch 
auf der Internetseite des Amtes Usedom-Süd unter der Adresse –http://www.amtusedom.de/?page 
id=822- eingestellt. 

 
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen von jedermann während der 
Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können und dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung zur 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12 unberücksichtigt bleiben können, durch Veröffentlichung im amtlichen Mit-
teilungsblatt des Amtes im „Usedomer Amtsblatt“ am .................. ortsüblich bekannt gemacht wor-
den. 

 
 
 Benz, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
5. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert und 
über die öffentliche Auslegung in Kenntnis gesetzt worden.  

 
Die Beteiligung der Nachbargemeinden erfolgte gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.  

 
 
 Benz, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
6. Die Gemeindevertretung Benz hat in ihrer Sitzung am …………………. die vorgebrachten Stellung-

nahmen der Öffentlichkeit, die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.  

 
 
 Benz, ............................. 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 

9. Die Gemeindevertretung Benz hat in ihrer Sitzung am …………………. die vorgebrachten Stellung-
nahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden ge-
prüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.  

 
 
 Benz, ............................. 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
10. Der geänderte Entwurf der Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12, bestehend aus 

der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am ………………. von der Gemeindever-
tretung Benz als Satzung beschlossen. Die Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
12 wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung Benz vom ……………… gebilligt.  

 
 
 Benz, ............................. 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
11. Der katastermäßige Bestand am .................. wird als richtig bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichti-

gen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : ....... vorliegt. Regressansprüche können nicht abgelei-
tet werden.  

 
 
 Anklam, ................... 
      Landkreis Vorpommern-Greifswald 

Kataster- und Vermessungsamt   Siegel  
 
 
 
12. Die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 

A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.  
 
 
 Benz, ............................. 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
13. Die Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 

A) und dem Text (Teil B), is t durch Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes 
Usedom -Süd im „Usedomer Amtsblatt“ vom ………………. ortsüblich bekannt gemacht worden.  

 
Die Stelle, bei der der Plan während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und 
über dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurde ebenfalls in dem amtlichen Mitteilungsblatt des 
Amtes im „Usedomer Amtsblatt“ am ………………. bekannt gegeben.  
 
Die Bekanntmachung und Satzung 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 mit der Begründung 
sind auch auf der Internetseite des Amtes Usedom-Süd unter der Adresse –
http://www.amtusedom.de/?page id=822- eingestellt. 

 
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 BauGB) und 
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) sowie auf Be-
stimmungen des § 5 (5) der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 
vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), in Kraft getreten gemäß Artikel 3 Abs. 1 dieses Gesetzes 
am 05. September 2011, hingewiesen worden. 

 
Die Satzung tritt mit Ablauf des ............................ in Kraft. 

 
   
 
 Benz, ............................. 
      Der Bürgermeister     Siegel  

7. Der Entwurf wurde geändert. Die Gemeindevertretung Benz hat in ihrer Sitzung am 
............................... den geänderten Entwurf der Satzung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 12  mit Begründung gebilligt und gemäß § 4 a Abs. 3 zur Auslegung bestimmt.  

 
 

Benz, .......................... 
 
     Der Bürgermeister    Siegel 
 
 
 
8. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 

a Abs. 3 BauGB mit Schreiben vom …………………. erneut zur Abgabe einer Stellungnahme aufge-
fordert worden.  

 
Die Beteiligung der Nachbargemeinden erfolgte gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB.  

 
 

Benz, .......................... 
 
     Der Bürgermeister    Siegel  
 

Rechtsgrundlagen  
 
 
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr.6);  
 
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 
2023 (BGBI. 2023 l Nr.6);  

   
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenver-

ordnung 1990 – PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802);  

 
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 26. Juni 2021 
(GVOBl. M-V S. 1033);  

 
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 
2019 (GVOBI. M-V S. 467); 

 
- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern – Landespla-

nungsgesetz (LPlG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503, 613), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 09. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181);  

 
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 
1362, 1436);  

 
- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Natur-

schutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228);  

 
- Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 790,794).  

 
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 

S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr.5). 
 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB)  
 
2.1 Die bebaute Fläche aus Wochenend- und Bootshaus, Terrasse und Nebenanlagen darf die in 

der Nutzungsschablone des jeweiligen Baufeldes festgesetzte Grundfläche nicht überschreiten 
(Baufeld 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15).   

 
2.2 Im Baufeld 2 beträgt die maximal zu bebauende Fläche 20 m². Die bebaute Fläche aus gastro-

nomischer Einrichtung, Terrasse und Nebenanlagen darf die festgesetzte Grundfläche nicht 
überschreiten.  

 
2.3 Im Baufeld 3 kann die Grundfläche für die öffentlichen sanitären Anlagen maximal 51 m² betra-

gen.  
 
2.4 Eine Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhe ist unzulässig.  
 
 Die Gebäudehöhe ist die maximale vertikale Ausdehnung jeglicher Gebäudeteile in Bezug auf 

NN (von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante First).  
 
2.5 verschoben unter Punkt 6 „Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasser-

schäden “ 
 
2.6 verschoben unter Punkt 6 „Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasser-

schäden “ 
 
2.7 verschoben unter Punkt 6 „Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasser-

schäden “ 
 
3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 23 BauNVO) 
  

3.1 Für das Baufeld 10 auf Flurstück 9/5, Flur 2, Gemarkung Balm wird eine abweichende Bauwei-
se festgesetzt.  

 
 Die Bebauung auf Flurstück 9/4, Flur 2, Gemarkung Balm ist an die Bebauung auf Flurstück 

9/5, Flur 2, Gemarkung Balm anzubauen.  
 
 Die Bebauung auf Flurstück 9/5, Flur 2, Gemarkung Balm ist an die Bebauung auf Flurstück 

9/4, Flur 2, Gemarkung Balm anzubauen.  
 
3.2 Eine Zulassung von Ausnahmen und/oder Befreiungen von den Festsetzungen des Be-

bauungsplanes Nr. 12 ist für die Bebauung im Baufeld 8 (Flurstück 9/3, Flur 2, Gemarkung 
Balm) nicht gestattet.  

 
3.3 Die Errichtung von Terrassen außerhalb der Baufelder ist bis zu einer Grundfläche von 40 m² 

zulässig. 
 
 
4 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO 

und § 23 BauNVO)  
 
4.1 Die Errichtung der Wochenend- und Bootshäuser einschließlich Terrassen, Anbauten oder 

anderen Nebenanlagen ist nur innerhalb des jeweils festgesetzten Baufeldes gestattet.  
 
4.2 Außerhalb der Baufelder 1, 6, 7 und 14 sind lediglich die Zufahrt und die Stellplätze zulässig.  
 

5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)  
 
5.1 Die mit A festgesetzten Leitungsrechte dienen der Ver- und Entsorgung zugunsten der Ver- und 

Entsorgungsträger. Das Leitungsrecht beinhaltet das Recht zur erstmaligen Herstellung und zur 
Unterhaltung der Leitungen.  

 
5.2 Das mit B festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Eigentümer der 

hinterliegenden Flurstücke dient der Erschließung der privaten Flurstücke.  
 
 
6 Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden 
 (§ 9 Absatz 1 Nr. 16 BauGB) 
 
6.1 Die Oberkante des Fertigfußbodens der Gebäude in den Baufelder 4 und 15 sind in einer Höhe 

von mindestens 2,10 m über NHN anzulegen. 
 
6.2 Die Standsicherheit der baulichen Anlagen in den Baufeldern 4 und 15 (auch Nebenanlagen) ist 

gegenüber dem Bemessungshochwasser und entsprechenden Seegangbelastungen zu ge-
währleisten. Der Bemessungshochwasserstand (BHW) beträgt 2,10 m über NHN. Der Nach-
weis ist zu erbringen. 

 
6.3 Bei der Errichtung elektrotechnischer Anlagen sowie der etwaigen Lagerung wassergefährden-

der Stoffe in den Baufeldern 4 und 15 ist der Bemessungshochwasserstand von 2,10 m NHN 
zwingend zu berücksichtigen. 

 
6.4 Eine Überflutungsgefährdung für die Ferienhausbebauung in den Baufeldern 4 und 15 ist bis 

mindestens 2,10 m NHN mittels geeigneter baulicher Maßnahmen (z.B. Geländeerhöhung, Ver-
schlusseinrichtungen in Gebäudeöffnungen und wasserdichtes Mauerwerk) ist auszuschließen. 

 
6.5 Eine Unterkellerung der baulichen Anlagen in den Baufeldern 4 und 15 ist unzulässig. 
 
 
7 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden 

Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

Eine Versiegelung der Baugrundstücke durch Nebenanlagen ist bis zu einer GRZ von 0,35 zu-
lässig, dabei sind 40% der Versiegelung in einer wasserdurchlässigen Bauweise (z. B. Rasengit-
tersteinen, Schotterrasen, Ökopflaster) herzustellen.  

 
 
8 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) – Kompensationsmaßnahmen  

 
8.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) – Ausgleichsmaßnahmen -  
 
 Die gekennzeichneten Flächen sind in ihrer Artzusammensetzung der potenziell natürlichen 

Vegetation entsprechend zu gestalten und mit einheimischen Gehölzen zu bepflanzen.  
 
8.1.1 Anpflanzung von Einzelbäumen (Flurstück 262/3 und Flurstück 279, Flur 2, Gemarkung Balm)  
 
 Als Ausgleichsmaßnahme innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 12 ist 

die Pflanzung von insgesamt 17 Stück Bäumen folgender Arten vorzunehmen:  
 
  Moorbirke (Betula pubescens)  
  Silberweide (Salix alba)  
 
 Die Baumpflanzung ist wie folgt durchzuführen:  
 
 Moorbirke (Betula pubescens):  
 Anpflanzung 3-mal verpflanzter Hochstämme mit Drahtballen, Stammumfang 12 bis 14 cm.  

 Der Pflanzabstand beträgt 6 m.  
 

Silberweide (Salix alba):  
 Anpflanzung 3-mal verpflanzter Hochstämme mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm.  
 Der Pflanzabstand beträgt 7 m.  
 
 Es sind 5 Stück Moorbirken (Betula pubescens) östlich der Zuwegung zur Steganlage des 

Wasserwanderrastplatzes gemäß den in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Pflanzstan-
dorten (Gemarkung Balm, Flur 2, Flurstück 279) zu pflanzen.  

 
 Als weitere Ausgleichsmaßnahme ist die Pflanzung von 6 Stück Moorbirken (Betula pubescens) 

in die Lücken der vorhandenen Hecke entlang der Straße „Am Balmer See“ anzulegen (Ge-
markung Balm, Flur 2, Flurstück 262/3).  

 
 Entlang des östlichen Zugangs zum Balmer See (etwa gegenüber dem Flurstück 226/3) ist in 

der Gemarkung Balm, Flur 2, Flurstück 279 die Pflanzung von 6 Stück Silberweiden (Salix alba) 
auszuführen.  

 
 Für die Pflanzung ist neben der Fertigstellungspflege eine zweijährige Entwicklungspflege vor-

zusehen.  
 
8.2 Die Baumaßnahmen sind zur Vermeidung von Störungen außerhalb der Brutzeit (15.04. bis 

15.07.) durchzuführen.  
 
 

9 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  

 Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes  
(§ 9 Abs. 1 a i. V. m. § 1 a Abs. 3 BauGB) - Kompensationsmaßnahmen -  

 

9.1 Anpflanzung von Einzelbäumen (Flurstück 279, Flur 2, Gemarkung Balm)  
 
 Als Ersatzmaßnahme außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 12 ist die 

Pflanzung von insgesamt 6 Stück Bäumen der Art Moorbirke (Betula pubescens) auszuführen.  
 
 Die Pflanzung ist als Hochstämme, 3-mal verpflanzt, mit Drahtballen und einem Stammumfang 

von 12 bis 14 cm vorzunehmen.  
 
 Die Pflanzung der Bäume ist südlich der befestigten Zufahrt zur Löschwasserentnahmestelle 

am Balmer See auf Flurstück 279, Flur 2, Gemarkung Balm durchzuführen.  
 
 Für die Pflanzung ist neben der Fertigstellungspflege eine zweijährige Entwicklungspflege vor-

zusehen.  
  

9.2 Einzahlung in das Ökokonto „Insel Görmitz“ 
 

Als Kompensationsmaßnahme außerhalb des Geltungsbereiches der 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 12 ist für die Eingriffe in Natur und Landschaft die Zuordnung der erforderli-
chen Kompensationsflächenäquivalente (1.684,5 KFÄ) zum Ökokonto „Insel Görmitz“ auszu-
führen.  

 Die Kompensationsmaßnahme erfolgt auf der Insel Görmitz der Gemeinde Lütow. 
Die Maßnahmefläche liegt in der Gemarkung Neuendorf W, Flur 1, Flurstücke 6, 7, 8 , 9/2, 
10/2, 17, 18, 19, 20, 21/2, 22/3, 24, 25/3, 25/4, 26, 28, 29, 34, 37, 40, 46, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 
67, 68, 70 und 71. 

Das erforderliche Kompensationsflächenäquivalent beträgt 1.684,5 m². Die Gesamtfläche des 
Ökokontos beträgt 51,75 ha. 

Zielstellung der Kompensationsmaßnahme ist die Entwicklung bzw. die Wiederherstellung ex-
tensiv genutzter Salzweiden auf nassen Standorten sowie artenreicher Frischgrünländer auf fri-
schen bis feuchten Standorten. 

Bestandteil der Gesamtmaßnahme sind folgende Maßnahmen: 
- Entwicklung und Erhaltung von standorttypischen Salzweiden durch extensive Beweidung 
- Entwicklung und Erhaltung von Extensivgrünland auf Mineralstandorten durch extensive 

Beweidung 
- Weidemanagement zum Schutz von Wiesenvogelgelegen inkl. Brutvogel- und 

Biotopmonitoring 
- Prädationsmanagement durch Bejagung 

 
10 Festsetzungen zur Zuordnung der Kompensationsmaßnahmen und Kosten (§ 9 

Abs. 1 a in Verbindung mit § 1 a Abs. 3 BauGB und §§ 135 a bis 135 c BauGB)  
 
10.1 Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen sind parallel zu den vorgesehenen Baumaß-

nahmen, spätestens jedoch 1 Jahr nach Abschluss der Baumaßnahmen, auszuführen.  
 
10.2 Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen und die Kostenübernahme für die Herstellung 

der Kompensationsmaßnahmen durch die Grundstückseigentümer, die sich an der Finanzie-
rung des Bebauungsplanes beteiligen, sind in der Kostentragungsvereinbarung zwischen den 
Grundstückseigentümern und der Gemeinde Benz vertraglich geregelt.  

 
 
11 Maßnahmen zur Verminderung/Vermeidung von Eingriffsfolgen für die Fauna  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  
 
 ACEF: Schaffung von Voraussetzungen für die Ausbreitung von Schilfröhricht  
 
 Im Uferbereich nördlich der Straße Balm – Neppermin ist durch Einstellung der Mahd und ggf. 

durch oberflächige Abgrabung (Herstellung der Wasserstufe) auf einer streifenförmigen, ca.     
2 ha großen Fläche die Voraussetzung für die Ausbreitung von Schilfröhrichten zu schaffen.  

 
 Die Maßnahme ist auf Flurstück 279, Flur 2, Gemarkung Balm auszuführen.  
 
 
II Festsetzungen über örtliche Bauvorschriften  

(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 LBauO M-V)  
 
 
1 Gestaltung der Gebäude und baulichen Anlagen  
 
1.1  Außenwände  
 Die Verwendung von metallischen und reflektierenden Oberflächen ist unzulässig.  
 
1.2 Dächer  
 
1.2.1 Die Dächer sind nur als Satteldächer mit kleiner als oder gleich 25° Dachneigung auszuführen. 

Reflektierende Materialien für die Dacheindeckungen sind unzulässig. Dacheindeckungen mit 
weicher Bedachung (Reet) sind nicht gestattet.  

 
1.2.2 Die Dacheindeckung der Bebauung auf den Flurstücken 9/3 und 9/5, Flur 2, Gemarkung Balm 

ist als harte Bedachung auszuführen.  
 
1.3 Gauben und Dachfenster sind unzulässig.  
 
1.4 Die Gebäude sind giebelständig zur Wasserfläche auszubilden.  
 
 Die Anordnung der Gebäude in den Baufeldern 4, 9, 10, 11 und 15 (Flurstücke 279, 9/4, 9/5 und 

9/7, Flur 2, Gemarkung Balm) ist sowohl giebel- als auch traufständig zur Wasserfläche zuläs-
sig.  

 
 
2 Einfriedungen  
 
2.1 Einfriedungen sind nur als Draht-, Metall-, Holzzaun oder Strauchhecke zulässig,  
 maximale Höhe der Zäune: 1,20 m,  
 maximale Höhe der Bepflanzung: 1,20 m.  
 Die Höhe bezieht sich auf das Grundstücksniveau.  

3 Flächenversiegelung  
 
 Die Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken.  
 
 Zur Befestigung von Gehwegen, Stellplätzen und deren Zufahrten sowie von Terrassen sind 

weitestgehend durchlässige Beläge wie weitfugiges Pflaster, Rasengittersteine oder Schotter-
rasen zu verwenden.  

 
 Unbefestigte Flächen auf den Grundstücken sind als Vor-, Wohn- oder Nutzgärten anzulegen 

und zu unterhalten.  
 
 
4 Ordnungswidrigkeiten  
 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den in den Punkten II 1 bis II 3 getroff-
enen gestalterischen Vorschriften zuwider handelt.  

 
 Eine solche Ordnungswidrigkeit kann auf der Grundlage des § 84 Abs. 3 LBauO M-V mit einer 

Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden.  
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
 
1 Belange der Bodendenkmalpflege  
 
 Im Bereich des Bebauungsplanes sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand Bodendenkmale be-

kannt, die durch die geplanten Maßnahmen berührt werden.  
 
 Der Geltungsbereich berührt im Westteil des Flurstücks 262/3 das geschützte Bodendenkmal 

Balm Fundplatz 1. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Gräberfeld sich nicht über 
die Dorfstraße hinaus in Richtung Balmer See erstreckt.  

 
Gemäß § 2 Abs. 5 i. V. m. § 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der Erdoberfläche, in Gewäs-
sern oder in Mooren verborgen liegende und deshalb noch nicht entdeckte archäologische Fund-
stätten und Bodenfunde geschützte Bodendenkmale.  
 
Das Vorhaben berührt Bodendenkmale. Für das Vorhaben ist deshalb eine Genehmigung nach 
§ 7 (1) DSchG M-V erforderlich.  
 
Erfordern die geplanten Maßnahmen eine Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde 
gemäß § 7 (1) DSchG M-V, so kann diese nur befürwortet werden, wenn die aufgeführten Ne-
benbestimmungen gemäß § 7 (5) DSchG M-V in die Genehmigung aufgenommen werden.  
 
Erfordern die vorgesehenen Maßnahmen eine Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis, Bewil-
ligung oder Zulassung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen als dem DSchG M-V, so kann 
das gemäß § 7 (6) DSchG M-V erforderliche Einvernehmen dazu nur hergestellt werden, wenn 
die aufgeführten Nebenbestimmungen gemäß § 7 (5) DSchG M-V aufgenommen werden.  
 
Nebenbestimmungen:  
 
Im Gebiet des Vorhabens sind Bodendenkmale bekannt, die nach der der Stellungnahme des 
Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege vom 16.06.2010 beiliegenden Karte in die Planzeich-
nung nachrichtlich übernommen werden. Die Genehmigung ist an die Einhaltung folgender Be-
dingungen gebunden:  
 
 Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation der mit 

der Farbe Blau gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten für diese 
Maßnahmen trägt der Verursacher des Eingriffs [§ 6 (5) DSchG M-V]. Über die in Aussicht ge-
nommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Lande-
samt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.  

 
 Aus archäologischer Sicht sind im Geltungsbereich des Vorhabens weitere Funde möglich.  
 
 Die folgenden Hinweise sind zu beachten:  
 

Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen 
des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die Untere Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu be-
nachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauf-
tragten des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünf 
Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist für eine fachgerechte Untersuchung im 
Rahmen des Zumutbaren verlängert werden [§ 11 (3) DSchG M-V].  
 
Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen ist bei der zuständigen Un-
teren Denkmalschutzbehörde bzw. beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Archäologie 
und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin zu erhalten.  
 
Die fachgerechte Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen kann gemäß § 10g Ein-
kommenssteuergesetz (EStG) steuerlich begünstigt werden. Die Inanspruchnahme einer Steuer-
vergünstigung setzt voraus, dass die Maßnahmen vor Beginn ihrer Ausführung mit dem Lande-
samt für Kultur und Denkmalpflege als zuständige Bescheinigungsbehörde abgestimmt und ent-
sprechend dieser Abstimmung durchgeführt worden sind. Seitens des Landesamtes für Kultur 
und Denkmalpflege wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die denkmalschutzrechtliche Ge-
nehmigung bzw. die Baugenehmigung nicht die Abstimmung mit dem Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege im steuerrechtlichen Bescheinigungsverfahren ersetzen.  
 

TEXT (TEIL B) 
(textliche Festsetzungen)  
 
 
Hinweis:  
 Festsetzungen und allgemeine Hinweise gemäß der Satzung zur 2. Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 12 „Am Balmer See“ der Gemeinde Benz, Ortsteil Balm werden durch Einrahmen 
kenntlich gemacht.  

 
I Planungsrechtliche Festsetzungen  
 
1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)  
 
1.1 Das Sondergebiet (§ 11 BauNVO) Bootshäuser dient zu Zwecken der Erholung ausschließlich 

dem Freizeitwohnen im Zusammenhang mit einer wassersportlichen Nutzung.  
 
1.2 Zulässig sind ausschließlich die Errichtung von Wochenend- bzw. Bootshäusern. Ferienhäuser 

sind unzulässig. Mobile Unterkünfte sind unzulässig. 
 
1.3 Die Nutzung durch einen überwiegend wechselnden Personenkreis ist nicht zulässig. Dauer-

wohnnutzung ist unzulässig.  
 
1.4 Die vorhandenen Boots- und Wochenendhäuser dürfen bei Abgang nur innerhalb des Baufel-

des in der festgesetzten Größe und gemäß den getroffenen Festsetzungen erneuert werden.  
 
 Bei Abgang und Neubau eines Boots- und Wochenendhauses gelten die unter Punkt 6 festge-

schriebenen Festsetzungen zum Küsten- und Hochwasserschutz.  
 
1.5 Pkw-Stellplätze sind für die Baufelder 1, 6, 7 und 14 nur auf den privaten Grundstücksflächen 

zulässig. Pkw-Stellplätze für die Baufelder 2, 3, 4 sind auf der öffentlichen Stellfläche gestattet. 
Der Pkw -Stellplatz für das Baufeld 15 ist auf der öffentlichen Stellfläche zulässig.  

 
1.6 Pkw-Stellplätze für die Baufelder 8, 9, 10, 11, 12 und 13 sind nur auf dem Flurstück 9/10 zuläs-

sig.  
 
1.7 Die Errichtung von Garagen und Carports ist unzulässig. Bestehende Garagen und Carports 

dürfen bei Abgang nur in gleicher Art und Weise erneuert werden.  
 
1.8 Die vorhandenen Bootsstege innerhalb des Geltungsbereiches dürfen bei Abgang nur in der 

gleichen Art und Weise erneuert werden.  
 
1.9 Das Errichten und Betreiben von Windrädern zur Gewinnung von elektrischer Energie ist auf 

den Grundstücken der Wochenend- und Bootshäuser nicht gestattet.  
 
1.10 Das Sondergebiet Gastronomie (§ 11 BauNVO) dient der Unterbringung einer gastronomischen 

Einrichtung zur Versorgung des Gebietes und zur Verbesserung der touristischen Angebote am 
Balmer See.  

 
 Zulässig sind die Errichtung und Betreibung einer gastronomischen Einrichtung oder eines Im-

bisses.  
 
 Die Errichtung eines Gebäudes oder das Aufstellen einer mobilen Einrichtung zur Versorgung 

des Gebietes ist nur im dafür festgesetzten Baufeld 2 zulässig.  
 
1.11 Das Sondergebiet Sanitär (§ 11 BauNVO) dient der Unterbringung sanitärer Einrichtungen.  
 
 Die Anordnung eines Gebäudes für die Unterbringung sanitärer Anlagen ist nur im dafür fest-

gesetzten Baufeld 3 zulässig.  
 

 
2 Belange des Kataster- und Vermessungsamtes  
 
 Im Bereich der geplanten Maßnahme befindet sich der TP Nr. 771010911. Die Lagefestpunkte 

müssen gesichert werden, da sie gesetzlich geschützt sind und eine Wiederherstellung sehr kos-
tenaufwendig ist. Sollte bei der durchzuführenden Maßnahme die Standsicherheit des TPs beein-
trächtigt werden, muss eine schriftliche Anzeige an das Landesamt für innere Verwaltung, Amt für 
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen, Lübecker Straße 289, 19059 Schwerin ab-
gegeben werden.  

 
 
3 Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Abfallwirtschaft   
 
 Die neue Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifswald über die Abfallentsorgung (Abfall-

wirtschaftssatzung – AwS), in Kraft seit 1. Januar 2020, ist einzuhalten. 
 
 Diese Satzung ist über das Umweltamt des Landkreises zu erhalten oder über die Internetseiten 

des Landkreises (http://www.kreis-vg.de) sowie der Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Land-
kreises Vorpommern-Greifswald mbH (http://www.vevg-karlsburg.de/) verfügbar. 

 
 Die Müll- bzw. Wertstoffcontainerstandorte sind zweckmäßig und bürgerfreundlich zu planen und 

herzurichten. Dabei ist Folgendes zu beachten:  
 
 Die Zufahrten zu den Müllbehälterstandorten sind so anzulegen, dass ein Rückwärtsfahren mit 

Müllfahrzeugen nicht erforderlich ist (§ 16 Unfallverhütungsvorschrift VBG 126). Bei der Errichtung 
von Wendeanlagen am Ende einer Stichstraße sind diese nach der „Richtlinie für die Anlage von 
Straßen – Teil: Erschließung (RAS-E)“ so anzulegen, dass ein Wenden ohne Zurückstoßen mög-
lich ist. Das bedeutet, dass zumindest Wendeplätze mit einem Durchmesser von 18 m angelegt 
werden müssen.  

 
5 Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Wasserwirtschaft 
 
 Auflagen: 
 
 Nach § 49 (1) des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – 

WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, 
dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des 
Grundwassers auswirken können, der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der Arbeiten 
anzuzeigen.  

 
 Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte Entwässerungslei-

tungen angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder funktionsfähig her-
zustellen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trocken gefallen sind. Der zuständige 
Wasser- und Bodenverband „Insel Usedom-Peenestrom“ ist zu informieren. 

 
 Zuständige Behörde für die Beurteilung des Vorhabens aus der Sicht des Küsten- und Hochwas-

serschutzes ist die untere Wasserbehörde des StALU Vorpommern. Deren Stellungnahme ist an-
zufordern. 

 
 Hinweise:  
 
 1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden 

und die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. 
 
 2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über 

eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. 
 
 3. Nach § 46 (2) WHG bedarf das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser durch 

schadlose Versickerung keiner Erlaubnis. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann 
daher erlaubnisfrei über eine ausreichende Sickerstrecke von mind. 1,00 m zum Mittleren Höchs-
ten Grundwasserstand (MHGW) versickert werden. 

 
 4. Sind Versickerungsanlagen, wie Mulden oder ähnliches geplant, sind diese so herzurichten, 

dass Nachbargrundstücke nicht nachteilig beeinträchtigt werden. 
 
 5. An den Vorhabensstandorten sind keine Trinkwasserschutzgebiete oder Wasserfassungen 

bekannt. 
 
 6. Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unterliegen dem zuständigen 

Trink- und Abwasserzweckverband. Die Leitungsführung ist mit dem Verband abzustimmen. 
 
 
6 Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Verkehrsstelle 
 
 - Bei der Ausfahrt vom Plangebiet auf die Straße muss ausreichend Sicht vorhanden sein. 
 
 - Durch (auch zu einem späteren Zeitpunkt geplante) Bebauung, Bepflanzung, parkende Fahr- 
   zeuge oder Werbeanlagen dürfen keine Sichtbehinderungen für Verkehrsteilnehmer entstehen. 
 
 
7 Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Katastrophen-

schutz 
 
 Munitions- bzw. Kampfmittelbelastung 
 

Aus den vorliegenden Daten des Kampfmittelkatasters des Landes geht hervor, dass für das Ge-
biet keine Daten erfasst sind. 
 
Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch in Gebieten, die nicht als kampfmittelbelastet aus-
gewiesen sind, Einzelfunde auftreten können. Daher sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender 
Vorsicht durchzuführen.  
 
Sollten im Verlauf der Umsetzung des Bebauungsplanes wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten 
entdeckt werden, so sind die Arbeiten einzustellen, der Fundort zu räumen und abzusperren. 
Nachfolgend hat die Meldung über den Notruf der Polizei oder die nächste Polizeidienststelle an 
den Munitionsbergungsdienst M-V zu erfolgen. Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist 
die Fundstelle der örtlichen Ordnungsbehörde beim zuständigen Amt unverzüglich anzuzeigen.  
 
Hochwasser 
 
Für das Gebiet liegen Informationen zur Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie mit den Ergeb-
nissen und Darstellungen Hochwassergefahren- und –risikokarte, potentielle Überflutungsflächen 
und Risikogebiete des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern vor. 

 
 
8 Belange des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern 
 
 Gemäß der Richtlinie 2-5/2012 „Bemessungshochwasserstand und Referenzhochwasserstand“ 

des Regelwerkes Küstenschutz M-V beträgt das Bemessungshochwasser (BHW), welches einen 
Ruhewasserspiegel darstellt und nicht den mit Hochwasser einhergehenden Seegang berück-
sichtigt, für das Achterwasser bei 2,10 m NHN. 

 
 Das Planänderungsgebiet befindet sich in einem Risikogebiet außerhalb von Überschwem-
 mungsgebieten. 
 
 
 9  Belange des Wasser- und Schifffahrtsamtes  
 

Das Gebiet des Bebauungsplanes grenzt an die Bundeswasserstraße Balmer See und umfasst 
Teile der Bundeswasserstraße des Balmer Sees zum Zwecke der Ausübung hoheitlicher Befug-
nisse der Gemei nde Benz.  

 
Nach § 31 und § 34 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) vom 2. April 1963 in der Neufassung 
der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBl. I S. 971 und 972)  

 
 ist für die Errichtung, die Veränderung und den Betrieb von Anlagen in, über oder unter einer 
Bundeswasserstraße oder an ihren Ufern eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung 
einzuholen, in der die Belange der Schifffahrt gegebenenfalls durch Auflagen berücksichtigt 
werden,  

 
 dürfen Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art weder durch ihre Ausgestaltung noch 
durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung 
beeinträchtigen, deren Betrieb behindern oder Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelun-
gen oder anderes irreführen oder behindern. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schiff-
fahrtszeichen ist unzulässig.  

 
Projekte von Beleuchtungsanlagen oder Leuchtreklamen im Bebauungsplan Nr. 12 und in der 
Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12, die von der Wasserstraße aus 
sichtbar sind, sind dem Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund frühzeitig zur Stellungnah-
me/Genehmigung vorzulegen.  

 
10  Belange des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 

und Katastrophenschutz M-V  
 
 Die benannte Fläche liegt in einem Gebiet/geht durch ein Gelände, worüber dem Munitionsberg-

ungsdienst (MBD) keine Hinweise auf mögliche Kampfmittel vorliegen. Zu den angefragten Bau-
abschnitten liegen dem MBD derzeit eine Sortie von Kriegsluftbildern aus dem Jahr 1943 sowie 
Vermessungsaufnahmen von 1953 vor. Auf den Luftbildern ist keine Belastung erkennbar. Aus 
Sicht des Munitionsbergungsdienstes besteht derzeit kein Erkundungs- und Handlungsbedarf.  

 
Sollten dennoch Fragen bestehen, steht Herr Zschiesche, Tel. 038379 20316 oder ein Vertreter 
zur Verfügung.  

 
 Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in für den Munitionsberg-

ungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten können. Aus 
diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei die-
sen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist aus 
Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzu-
stellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. 
die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen.  

 
  
11 Belange der Deutschen Telekom Technik GmbH 
 
 Im Planungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Telekommunikationslinien/- 

anlagen werden gewöhnlich auf einer Grabensohle von 60 cm ausgelegt. 
 
 Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher Verände-

rung der Deckung durch Straßenumbauten udgl. und aus anderen Gründen möglich. 
 
 In Kreuzungspunkten mit einer Telekommunikationslinie ist die genaue Tiefenlage durch Querschlag zu 

ermitteln. Es ist die Originalüberdeckung wiederherzustellen, die Trassenbänder sind über die Anlagen 
neu zu verlegen. Bei Freilegung der Telekommunikationslinien während der Baumaßnahme sind diese 
durch geeignete Maßnahmen zu schützen und zu sichern. 

 
 Sollte eine Umverlegung der vorhandenen Telekommunikationslinien erforderlich sein, ist dies rechtzei-

tig mindestens 10 Wochen vor Baubeginn, anzuzeigen. Die Kosten sind vom Veranlasser zu tragen. 
 
 Die Kabelschutzanweisung ist zu beachten! 
 
 Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten: 
 
 Anfragen zur Einholung von „Schachtscheinen“ bzw. dem „Merkblatt über Aufgrabung Fremder“ können 

von den ausführenden Firmen nur noch kostenpflichtig unter: Planauskunft.Nordost@telekom.de ge-
stellt werden. 

 
 Daher wird empfohlen die kostenfreie Möglichkeit der Antragstellung zur Trassenauskunft unter: 
 
 https://trassenauskunft-kabel.telekom.de 
 
 Sollte es zu einer Beschädigung kommen, wird die App „Trassendefender“ empfohlen, um schnell und 

unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen. 
 
 Für Fragen steht die Deutsche Telekom Technik GmbH oder der Besucheranschrift zur Verfügung.  
 
 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 PTI 23, PPB 3 
 Barther Straße 72 
 18437 Stralsund 
 
 12  Belange des Landesamtes für innere Verwaltung M-V  
 
 In dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 

Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Dennoch sind für weitere Planungen und 
Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte zu beach-
ten. 

 
 Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schützen. 
 
13  Regelungen zur Nutzungsaufnahme der neuen Bebauung  
 
 Vor der Nutzungsaufnahme der Neubebauung im Baufeld 8 auf Flurstück 9/3 und im Baufeld 13 auf 

Flurstück 9/9 muss die jeweils vorhandene Bebauung des Wochenendhauses abgerissen sein.  
 
14 Ersatzpflanzungen bei genehmigten, zusätzlichen Baumfällungen  

(§ 11 Abs. 3 BNatSchG)  
 
 Das Fällen von Bäumen, die nicht ausdrücklich zur Rodung freigegeben sind, stellt nach § 213 BauGB 

eine Ordnungswidrigkeit dar und ist ohne vorheriges Genehmigungsverfahren unzulässig. Zusätzliche 
Baumfällungen müssen deshalb begründet werden und sind bei der zuständigen Genehmigungsbehör-
de zu beantragen. Für das Plangebiet werden folgende Festsetzungen nach Baumschutzkompensati-
onserlass (Amtsblatt für M -V 2007 vom 15. Oktober 2007 – IV180-P1547-2/03) festgelegt: 

 

 Der bei Baumaßnahmen anfallende Bodenaushub und andere mineralische Abfälle sind entspre-
chend den Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen – 
Technische Regeln – der Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20, von 
11/1997, 11/2003 und 11/2004 zu verwerten.  

 
 Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf Altlastverdachtsflächen (vererdete Müll-

körper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers u. a.) sind der unteren 
Abfallbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind ge-
gebenenfalls zu unterbrechen.  

 
4 Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Bauordnung  
 
 Die bauordnungsrechtlichen Belange, insbesondere die Vorschriften über Abstandsflächen sowie 

des vorbeugenden Brandschutzes sind bei der Ausarbeitung eines Entwurfes zu beachten. 
 
 Die Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr sowie Aufstell- und Bewegungsflächen sind gemäß 

der „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ (in der zurzeit gültigen Fas-
sung) auszuführen und zu unterhalten. 

 
 


